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nehmen, sich über die wirtschaftlichen Möglichkeiten Rechenschaft geben und 
gegebenenfalls auch an Ort und Stelle die Postencheffrage abklären. Aus nahe
liegenden Gründen wäre zur erspriesslichen Durchführung einer solchen Mis
sion die Vertrautheit mit den italienischen Verhältnissen und der enge Kontakt 
mit Ihrer Gesandtschaft von Vorteil. Wir haben uns daher gefragt, ohne uns 
jedoch in dieser Sache vorläufig irgendwie festlegen zu wollen, ob gegebenen
falls nicht am besten einer Ihrer M itarbeiter (Herr Fumasoli, Herr Seifert, viel
leicht auch Herr Konsul Brenni) mit einer solchen Aufgabe beauftragt würde, 
verkennen aber keineswegs die schweren Unzukömmlichkeiten, die bei der 
gegenwärtigen Geschäftslast Ihres Postens einer Lösung in diesem Sinne im 
Wege stehen könnten2.

2. Pour la réponse de Ruegger, cf. N ° 78.
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CONSEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 16 avril 1937

640. Agrément für Herrn Köcher als deutschen Gesandten

Politisches Departement. Antrag vom 15. April 1937

Da Herr von Weizsäcker vorliegenden Nachrichten zufolge als Leiter der 
politischen Abteilung ins Auswärtige Amt nach Berlin berufen werden soll, hat 
die deutsche Regierung zu seinem Nachfolger Herrn Dr. jur. Otto Köcher aus
ersehen, und sie ersucht demnach um das Agrément für dessen Ernennung.

Herr Köcher ist Berufsdiplomat und steht im Anfang der Fünfzigerjahre. 
W ährend des Krieges stand er als Reserveoffizier beim Heere, war aber zeit
weilig mit diplomatisch-militärischen Missionen betraut. Nach Kriegsende 
zunächst als Vizekonsul dem deutschen Konsulat in St. Gallen zugeteilt, wurde 
er anfangs Dezember 1918 an die deutsche Gesandtschaft in Bern versetzt. Hier 
rückt er zum Gesandtschaftsrat und ersten Mitarbeiter des Gesandten vor, bis 
er vier Jahre später, Ende Februar 1923, unter Ernennung zum Legationsrat I. 
Klasse in das Auswärtige Amt in Berlin berufen wird. Von Berlin siedelt er als 
Gesandtschaftsrat nach Mexiko über, von wo er 1931 als Vortragender Lega
tionsrat wiederum ins Auswärtige Amt, und zwar in die Personalabteilung, 
zurückkehrt. Drei Jahre später geht er als deutscher Generalkonsul nach 
Barcelona und weilt nun seit dem Abbruch der Beziehungen zwischen dem 
Deutschen Reich und der Regierung von Valencia (November 1936) im Urlaub. 
Herr Köcher hat von seinem ersten vierjährigen Berner Aufenthalt her in der 
Bundesstadt ein ausgezeichnetes Gedächtnis hinterlassen und damals in der 
Schweiz eine Anzahl dauernde Freundschaften, insbesondere mit den Herrn 
Minister Stucki und Legationsrat Frölicher, geschlossen, die er auch in den
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anderthalb Dezemien seit seinem Weggang getreulich gepflegt und unterhalten 
hat.

Gestützt auf die vorstehenden Angaben wird antragsgemäss beschlossen, der 
Ernennung des Herrn Dr. jur. Otto Köcher zum deutschen Gesandten in der 
Schweiz das Agrément zu erteilen.

63
E 2001 (E) 1969/262/15

Le Procureur général de la Confédération, F. Stümpfli,
au Chef de la Division des Affaires étrangères du Département politique,

P. Bonna
L B.1.15 Bern, 19. April 1937

Wir beziehen uns auf unsere heutige telephonische Unterredung mit Herrn 
Dr. Raeber Ihrer Abteilung und möchten Ihnen die Frage unterbreiten, ob 
Sendungen, die in der Schweiz beschlagnahmt werden, für das Fürstentum 
Liechtenstein freizugeben sind.

Der 2. Abschnitt des Staatsvertrages zwischen der Schweiz und dem Für
stentum Liechtenstein über den Anschluss von Liechtenstein an das Schweiz. 
Zollgebiet vom 29.3.1923 sieht vor, dass für das Fürstentum Liechtenstein 
diejenigen bundesrechtlichen Bestimmungen in Rechtswirksamkeit zu treten 
haben, deren wirksame Durchführung durch den Zollanschluss sonst illuso
risch würde. Gemäss Art. 6 kommt dem Fürstentum Liechtenstein in Anse
hung dieser Bestimmung des Artikels 4 die gleiche Rechtsstellung zu wie einem 
Schweiz. Kanton. Die einschlägigen bundesrechtlichen Bestimmungen, die bei 
Vertragsabschluss noch nicht in Kraft waren, sollten jedoch der Regierung des 
Fürstentums bekannt gegeben werden, damit diese sie auch für ihr Gebiet 
erlassen kann. Die Regierung von Liechtenstein ist dazu verpflichtet insoweit 
es sich nicht um Vorschriften handelt, durch welche eine Beitragspflicht 
begründet wird.

Wir haben festgestellt, dass kommunistisches Propagandamaterial und 
spanisches Propagandamaterial, das zur Unterstützung und Teilnahme an den 
Feindseligkeiten auf der Seite der Volksfront-Regierung in Valencia auffor
dert, in grösseren Mengen nach Liechtenstein adressiert wird. Es handelt sich 
ausgerechnet um solches Material, das für die Schweiz bereits verboten worden 
ist. Die Vermutung liegt sehr nahe, dass der Versand nach Liechtenstein gerade 
zu dem Zweck erfolgt, unsere Verfügung zu umgehen. Von Fürstentum Liech
tenstein aus kann dieses Material frei und ohne Kontrolle nach der Schweiz 
versandt werden. Ja es bestehen sogar Anzeichen dafür, dass gewisse Leute im 
St. Galler Rheintal, denen solche Sendungen bisher beschlagnahmt wurden, 
künftig sich solches Material an eine Deckadresse oder Postlagernd im Für
stentum Liechtenstein zukommen lassen, von wo sie es ohne Kontrolle nach der 
Schweiz hereinbringen können.

Es handelt sich nun um die Frage, ob wir solche Sendungen an Adressaten
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